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(54) Verpackungsbehälter, Herstellungsverfahren sowie Herstellungsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbehäl-
ter mit einem mindestens eine Kunststoffschicht umfas-
senden oder aus einer Kunststoffschicht bestehenden,
mit einem ersten Innenabschnitt (106) eine erste Kam-
mer (101) und mit einem zweiten Innenabschnitt (107)
eine zweite Kammer (102) begrenzenden Behälterkör-
per (8), umfassend eine im Inneren des Behälterkörpers
(8) angeordnete erste Siegelzone (104), an die eine die
erste Kammer (101) von der zweiten Kammer (102) tren-

nende erste Folie (103) gesiegelt ist. Erfindungsgemäß
ist vorgesehen, dass der erste Innenabschnitt (106) und
der zweite Innenabschnitt (107) mit einer im Vakuum er-
zeugten Barriereschicht (105) zum Erhöhen der Durch-
trittsperrwirkung gegen Wasserdampf und/oder Gase
versehen sind, und dass der erste Innenabschnitt (106)
von dem zweiten Innenabschnitt (107) über die erste Sie-
gelzone (104) beabstandet ist, die frei von der Barrier-
eschicht (105) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbehäl-
ter gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit einem
mindestens eine Kunststoffschicht umfassenden oder
aus einer Kunststoffschicht bestehenden, mit einem er-
sten Innenabschnitt eine erste Kammer und mit einem
zweiten Innenabschnitt eine zweite Kammer begrenzen-
den Behälterkörper, umfassend eine im Inneren des Be-
hälterkörpers angeordnete erste Siegelzone, an die eine
die erste Kammer von der zweiten Kammer trennende
Folie gesiegelt ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Herstellen eines solchen Verpackungsbehäl-
ters gemäß Anspruch 8 sowie eine Vorrichtung zur Her-
stellung des Verpackungsbehälters bzw. zur Durchfüh-
rung des Verfahrens gemäß Anspruch 12.
[0002] Auch aus der EP 1 481 922 A2 ist es bekannt
Barriereschichten im Vakuum aufzubringen.
[0003] Aus der US 2001/0047724 A1 ist eine barriere-
freie Mehrkammerverpackung bekannt.
[0004] Die US 2002/0006485 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zum Beschichten von Schlauchbeutelverpackun-
gen, wobei hier eine Barriereschicht im Walzverfahren
unter Freilassung eines Siegelbereichs aufgedruckt wird.
[0005] Bekannt sind auf ihrer Innenseite unbeschich-
tete Verpackungsbehälter, beispielsweise zur Herstel-
lung von Kaffee, umfassend mehrere, in der Regel in
Richtung einer Hochachse eines Behälters übereinander
angeordnete Kammern, die über Folien voneinander ge-
trennt sind, die an die Innenumfangswand des Behälters
gesiegelt sind. Bei Verpackungsbehältern zum Aufbrü-
hen von Kaffee umfasst in der Regel eine der Kammern
Kaffeepulver als Füllgut und eine daran angrenzende
Kammer ein Filterelement zum Zurückhalten des Kaffee-
pulvers.
[0006] Insbesondere dann, wenn in zumindest einer
der Kammern ein feuchtigkeits- oder sauerstoffempfind-
liches Füllgut, insbesondere ein Lebensmittel, wie Kaf-
feepulver aufgenommen ist, ist es wünschenswert, dass
der Verpackungsbehälter eine Barriereschicht zur Erhö-
hung der Durchtrittsperrwirkung gegen Feuchtigkeit und/
oder Gase aufweist. Solche im Vakuum aufzubringenden
Barriereschichten sind beispielsweise in der EP 1 048
746 oder der W02009/030425 beschrieben. Nachteilig
bei den bekannten Schichten ist es, dass herkömmliche
Siegelmaterialien schlecht an diesen Haften, so dass für
die beschriebenen Verpackungsbehälter mit innenlie-
gender Siegelzone lediglich eine Beschichtung mit der
Barriereschicht von außen in Frage kommt. Hierbei be-
steht jedoch das Problem, dass die in der Regel nur ei-
nige Nanometer dicke Siegelschicht vergleichsweise
stoß- und kratzempfindlich ist und an der Außenseite un-
geschützt derartigen Beanspruchungen ausgesetzt wä-
re. Aus diesem Grund schlägt die vorgenannte
W02009/030425 vor die dort als Vakuumbeschichtung
bezeichnete Barriereschicht zur Verbesserung der me-
chanischen Stabilität überzulackieren.
[0007] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der

Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen
gegen den Durchtritt mindestens einer chemischen Ver-
bindung und/oder Elements besser geschützten Verpak-
kungsbehälter mit innen angesiegelter Folie anzugeben,
wobei eine hierzu zum Einsatz kommende Barrier-
eschicht optimal gegen mechanische Beanspruchung
geschützt sein soll, ohne dass es zwingend der Notwen-
digkeit bedarf, die Barriereschicht überzulackieren. Fer-
ner besteht die Aufgabe darin, ein Verfahren sowie eine
Vorrichtung zum Herstellen eines derartig verbesserten
Verpackungsbehälters anzugeben.
[0008] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verpak-
kungsbehälters mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
bei einem gattungsgemäßen Verpackungsbehälter ins-
besondere dadurch gelöst, dass der erste Innenabschnitt
und der zweite Innenabschnitt mit einer im Vakuum er-
zeugten Barriereschicht zum Erhöhen der Durchschnitts-
sperrwirkung gegen mindestens eine chemische Verbin-
dung und/oder ein chemisches Element versehen sind,
und dass der erste Innenabschnitt von dem zweiten In-
nenabschnitt über die erste Siegelzone beabstandet ist,
die frei von der Barriereschicht ist.
[0009] Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe
mit den Merkmalen des Anspruchs 8 und hinsichtlich der
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 12 gelöst.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben. In den Rahmen der
Erfindung fallen sämtliche Kombinationen aus zumindest
zwei von in der Beschreibung, den Ansprüchen und/oder
den Figuren offenbarten Merkmalen.
[0011] Die Erfindung hat zunächst erkannt, dass der
mindestens eine innenliegende Folie (vorzugsweise
Heißsiegelfolie) aufweisende Verpackungsbehälter
durch das Vorsehen einer im Vakuum erzeugten Barrier-
eschicht eine verbesserte Durchtrittssperrwirkung gegen
Wasserdampf und/oder Gase und/oder eine andere che-
mische Verbindung, z. B. ätherische Öle oder Lösemittel
und/oder ein chemisches Element erhalten kann, um ein
innenliegendes Produkt, insbesondere ein Lebensmittel-
produkt, beispielsweise ein Kaffeepulver vor Alterungs-
erscheinungen, insbesondere Oxidationserscheinungen
oder sonstigen Beeinträchtigungen zu schützen. Ferner
hat die Erfindung erkannt, dass es zum Schutz der Bar-
riereschicht vor äußeren mechanischen Einflüssen vor-
teilhaft ist, diese Barriereschicht im Inneren des Behäl-
terkörpers anzuordnen, wodurch grundsätzlich auf ein
Überlackieren mit einer Schutzlackschicht verzichtet
werden kann (jedoch nicht muss). Um das Problem zu
überwinden, dass an eine im Vakuum erzeugte Barrier-
eschicht mit heutigen Siegelmaterialien, wie Polyethylen
oder Polypropylen nur schlecht anhaften, ist es wesent-
licher Kerngedanke der Erfindung einen die spätere Sie-
gelzone bildenden Bereich innerhalb des Behälterkör-
pers von der Barriereschicht auszusparen, wobei an bei-
den Seiten dieser Siegelzone ein Barriereschichtbereich
(beschichtete Innenabschnitte) anschließt. Ein solcher
erfindungsgemäßer Verpackungsbehälter ist auf den er-
sten Blick nur äußerst schwer herstellbar, da beim Be-
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schichtungsvorgang im Vakuum sichergestellt werden
muss, dass die zwischen zwei mit der Barriereschicht zu
beschichtenden Innenabschnitten vorgesehene Siegel-
zone frei bleibt von der Barriereschicht. Dies kann gemäß
einem erfindungsgemäßen Verfahren dadurch realisiert
werden, dass die Siegelzone während des Vakuumbe-
schichtungsvorgangs mit einer Maske abgedeckt ist, die
vorzugsweise in den Bereich der Siegelzone vor dem
Eintritt des zu beschichtenden Verpackungsbehälters in
eine Vakuumkammer aufgesetzt, insbesondere aufge-
legt wird. Die Maske unterbindet während des Beschich-
tungsprozesses ein Ablagern der Beschichtung an bzw.
auf den maskierten Bereich.
[0012] Bevorzugt handelt es sich bei der Beschichtung
um eine funktionale Beschichtung, die gegen den Durch-
tritt von Feuchtigkeit und/oder Gasen schützt. Bevorzugt
ist die Beschichtung derart gewählt, dass sie Migrations-
erscheinungen von dem verpackten Produkt in die min-
destens eine Kunststoffschicht reduziert. Ganz beson-
ders bevorzugt ist die Barriereschicht zusätzlich oder al-
ternativ derart ausgelegt, dass mit dieser der Eintritt von
chemischen Substanzen und/oder Elementen aus der
mindestens einen Kunststoffschicht in das verpackte
Produkt minimiert wird. Derartige Eigenschaften sind ins-
besondere äußerst vorteilhaft im Falle der Ausbildung
des Verpackungsbehälters als Lebensmittelverpak-
kungsbehälter. Insbesondere für den Fall der Verpak-
kung von Gewürzen ist es vorteilhaft, wenn die Barrier-
eschicht eine Durchtrittssperrwirkung gegen ätherische
Öle aufweist. Insbesondere dann, wenn in dem Verpak-
kungsbehälter technische Produkte verpackt werden sol-
len, ist es bevorzugt, wenn die Barriereschicht eine
Durchtrittssperrwirkung gegenüber Lösemitteln auf-
weist.
[0013] Als mögliche Beschichtungsverfahren, die in
der Vakuumkammer zur Anwendung kommen können,
kommen insbesondere CVD (Chemical Vapor Depositi-
on) Verfahren wie Plasma-Enhanced Chemical Vapor
Deposition (PECVD) oder PVD (Physical Vapor Deposi-
tion) Verfahren wie Sputtern in Betracht. Bei solchen Va-
kuumbeschichtungsverfahren liegt die Maske bevorzugt
so eng und dichtend an dem Verpackungskörper an,
dass die Beschichtungsgase (im Falle von CVD) nicht
an die abgedeckten Bereiche (Siegelzone im Inneren des
Verpackungskörpers) gelangen können. Eine solche
Maske umfasst bevorzugt eine Abdichtung, mit Vorteil
aus einem Elastomer, insbesondere eine Gummierung
und/oder eine Silikonabdichtung. Diese wird bevorzugt
unter einer Gewichtskraft (und ggf. unter einer zusätzli-
chen Anpresskraft mit Hilfe von Anpressmitteln) gegen
den Verpackungskörper angepresst, um Zwischenräu-
me zwischen der Dichtung und dem Verpackungskörper
zu minimieren und eine hohe Dichtwirkung zu gewähr-
leisten. Bei einem PVD-Verfahren unterbindet die Maske
bevorzugt ein Auftreffen des Elektronenstrahls auf die
Oberfläche des Verpackungskörpers im Bereich der Sie-
gelzone, wodurch diese nicht beschichtet wird.
[0014] Als Kunststoffschicht zur Herstellung des Ver-

packungsbehälters, beispielsweise durch Spritzgießen,
Spritzblasen, Blasformen und/oder Tiefziehen eignen
sich insbesondere Polyethylen (PE), Polypropylen (PP),
Cycloolefincopolymere (COC), Cycloolefinpolymer
(COP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylenterephthalat
(PET), Polyamid (PA) oder Polysyrol (PS). Auch ist es
möglich, die Verpackungsformteile aus kompostierbaren
Polymeren, insbesondere auf erneuerbaren Rohstoffen
basierenden Polymeren, wie stärkebasierende Polyme-
re (stark blends, PLA (Polyazid), Polyester des Typs PAH
(Polyhydroxyalkanoat), z.B. PHB (Polyhydroxybutyrat),
PHV (Polyhydroxyvalerat), Cellulosematerialien aus
chemisch modifizierter Cellulose hergestellte Materiali-
en, auf erneuerbaren Rohstoffen basierende Polymere
sind insbesondere spezifische Polymere, z.B. auf PDO
(Biopropandiol) basierend, spezifische Polyamide, z.B.
aus Ritzinusöl hergestellte, sowie Polyethylen (PE), Po-
lypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) auf Bio-Ethanol
aus z.B. Zuckerrohr basierend, sowie spezifische, aus
Rohöl oder natürlichem Gas hergestellte synthetische
Polyester, oder aus den genannten Werkstoffen herge-
stellten Laminaten geformt sind.
[0015] Die Barriereschicht, insbesondere für Spritz-
gussteile, umfasst bevorzugt eine Vakuumbeschichtung
mit Metalloxiden, insbesondere Aluminiumoxiden, und/
oder Siliziumoxiden wegen ihrer guten Durchtrittssperr-
wirkungen. Bevorzugte Beschichtungsmittel sind so aus-
gebildet, dass die Barriereschicht (Vakuumbeschich-
tung) mittels eines Sputterverfahrens als oxidische, nitri-
dische oder sulfidische Schicht aufgetragen wird. Auch
kann mittels eines Plasma-CVD, bevorzugt einen
PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition)
Verfahrens mit HNDSO (Hexamethyldisiloxan) oder
TEOS (Tetraethoxysilan), insbesondere mit PlasmaVor-
behandlung mit HNDSO und Sauerstoff, HNDSO und
Stickstoff eine keramische Schicht als Beschichtung auf-
getragen werden. Weiter bevorzugt sind die Beschich-
tungsmittel so ausgebildet, dass sie eine Vakuumbe-
schichtung durch Sputtern oder Verdampfen, insbeson-
dere von Metalloxyden, insbesondere Aluminiumoxy-
den, oder Siliziumoxiden, insbesondere SIOX, wobei X
eine Zahl kleiner 2, bevorzugt kleiner 0,9 ist, oder durch
Plasmapolymerisation von Siliziumoxiden, bevorzugt
ausgehend von Organosilanen, insbesondere von He-
xamethyldisiloxan (HNDSO) und Tetramethyldisiloxan
(TMDSO) oder durch Plasmapolymerisation von hoch-
vernetzen Kohlenwasserstoffschichten, insbesondere
ausgehend von Methan, Ethylen oder Acetylen auf den
Verpackungskörper aufbringen.
[0016] Vorteilhaft können die Beschichtungsmittel
auch so ausgebildet sein, dass die Beschichtung eine
Kohlenstoffschicht ist, insbesondere eine amorphe Koh-
lenstoffschicht (englisch "Diamond-Like Carbon" bzw.
DLC).
[0017] Es bieten sich insbesondere folgende amorphe
Kohlenstoffschichten an, die nach der Richtlinie VDE
2840 wie folgt unterteilt sind:
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- Wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschichten "a-
C" bestehen überwiegend aus sp2-hybridisierten
Bindungen und werden deshalb auch als Graphitar-
tige Kohlenstoffschichten bezeichnet.

- Tetraedrische wasserstofffreie amorphe Kohlen-
stoffschichten "ta-C" bestehen aus sp3-hybridisier-
ten Bindungen, weshalb sie den Diamantschichten
gleichzusetzen sind.

- Metallhaltige wasserstofffreie amorphe Kohlenstoff-
schichten, "a-C:Me"

- Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten,
"a-C:H" (H-Anteil > 35%)

- Tetraedrische wasserstoffhaltige amorphe Kohlen-
stoffschichten, "ta-C:H" (H-Anteil >25%) mit über-
wiegend sp3-hybridisierten Kohlenstoffatomen

- Metallhaltige wasserstoffhaltige amorphe Kohlen-
stoffschichten, "a-C:H:Me". Durch Dotieren mit Me-
tallen bildet sich ein Verbund aus einer "a-C:H" Ma-
trix und Metallkarbiden. Schichten aus diesem Ma-
terial besitzen hohe Verschleißfestigkeiten, geringe
Reibkoeffizienten sowie bessere Haftung der
Schichten. Durch Veränderung des Metallgehaltes
lassen sich die Materialeigenschaften stark beein-
flussen.

- Modifizierte wasserstoffhaltige amorphe Kohlen-
stoffschichten, "a-C:H:X". Durch Dotierung mit Ele-
menten wie Si, O, N, F und B können amorphe Koh-
lenstoffschichten je nach gewünschten Eigenschaf-
ten stark modifiziert werden. Silizium beispielsweise
erhöht die Temperaturbeständigkeit in sauerstoff-
haltiger Umgebung. Eine Dotierung mit Silizium und
Sauerstoff kann die Oberflächenspannung stark her-
absetzen (bis hin zu Werten in der Größenordnung
von PTFE). Außerdem lassen sich transparente und
äußerst kratzfeste Schichten herstellen.

[0018] Insbesondere für die Aufnahme von medizini-
schen und/oder biologischen Materialien, insbesondere
Flüssigkeiten, bietet sich eine, bevorzugt fluoridierte,
Kohlenstoffschicht an, da hierdurch unter anderem durch
die gute Abbaubarkeit im Körper eine hohe biologische
Verträglichkeit gegeben ist. Hier sei angemerkt, dass die
Aufnahme auch lediglich kurzzeitig erfolgen kann, bei-
spielsweise in einem Blutbeutel und/oder einer Durch-
flusskanüle.
[0019] Auch bei der Aufnahme von Lebensmitteln kön-
nen durch die Beschichtung mit Kohlenstoffschichten die
Vorteile der hohen biologischen Verträglichkeit mit einer
erhöhten Durchtrittssperrwirkung gegen Gase und/oder
Feuchtigkeit vereint werden.
[0020] Der Verpackungsbehälter kann für unter-
schiedliche Anwendungen eingesetzt werden, insbeson-

dere als Lebensmittelverpackungsbehälter, beispiels-
weise als Kaffeekartusche zum Brühen von Kaffee, wo-
bei in diesem Fall bevorzugt in einer der Kammern ein
Kaffeepulver angeordnet ist und in einer weiteren Kam-
mer beispielsweise ein Filterelement. Ebenso ist es mög-
lich, die erste Folie als Filtermembran auszubilden, oder
alternativ als undurchlässige, d.h. dichte Membran. Ein
weiteres denkbares Anwendungsfeld ist der Einsatz des
Verpackungsbehälters zur Aufbewahrung von Mehr-
komponenten Klebstoffen oder anderen chemischen Zu-
sammensetzungen, die erst bei Durchstoßen der ersten
Folie miteinander in Kontakt kommen.
[0021] Im Hinblick auf die geometrische Ausgestaltung
des die Siegelzone ausbildenden Innenabschnitts des
Verpackungsbehälters gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten. Insbesondere dann, wenn es sich um einen ko-
nischen oder zylindrischen Verpackungskörper handelt,
ist es bevorzugt, wenn die erste Siegelzone den ersten
Innenabschnitt und den zweiten Innenabschnitt stufenlos
miteinander verbindet - hierbei ist die Folie bevorzugt
umgebördelt bzw. so gefaltet, dass sie einen zur Flä-
chenerstreckung der Folie verlaufenden, bevorzugt ring-
förmigen Siegelrand ausbildet, mit welchem sie mit an
die erste Siegelzone gesiegelt (vorzugsweise heißgesie-
gelt) ist. Alternativ ist es möglich den Verpackungsbe-
hälter, zumindest an seinem Innenumfang mit einer Stufe
auszubilden, die winklig zu zumindest einem der angren-
zenden Innenabschnitte verläuft. Das Vorsehen einer
Stufe erleichtert das Anordnen einer Maske während des
Beschichtungsschrittes.
[0022] Bevorzugt ist die erste Folie die einzige Folie
zwischen der ersten und der zweiten Kammer.
[0023] Besonders zweckmäßig ist es, wenn zusätzlich
zu der im Inneren des Verpackungsbehälters angeord-
neten ersten Siegelzone mindestens eine weitere Sie-
gelzone vorgesehen ist, die frei ist von der Barrier-
eschicht. Die mindestens eine weitere Siegelzone kann
entweder wie die erste Siegelzone im Inneren des Be-
hälterkörpers vorgesehen werden oder alternativ auf der
Außenseite, vorzugsweise an einem umlaufenden Sie-
gelkragen bzw. Siegelrand des Behälterkörpers. An die-
ser Stelle sei angemerkt, dass es grundsätzlich möglich
ist nicht nur eine weitere Siegelzone, sondern mehrere
weitere Siegelzonen vorzusehen, von denen bevorzugt
zumindest eine, noch weiter bevorzugt sämtliche Siegel-
zonen frei sind von der Barriereschicht. Es können Sie-
gelzonen im Außenbereich des Verpackungsbehälters
und/oder im Innenbereich vorgesehen werden. Ganz be-
sonders bevorzugt ist es, wenn die mindestens eine wei-
tere Siegelzone die erste oder die zweite Kammer be-
grenzt, insbesondere in dem die zweite Siegelzone an
den ersten Innenabschnitt bzw. an den zweiten Innen-
abschnitt angrenzt.
[0024] Während des Beschichtungsvorgangs können
mindestens zwei der Siegelzonen, vorzugsweise sämt-
liche Siegelzonen mit einer gemeinsamen Maske gegen
den Beschichtungsvorgang bzw. gegen das Ablagern
der Beschichtung geschützt werden oder mit separaten
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Masken. Auch ist es möglich Gruppen von Masken vor-
zusehen, wobei dann zumindest eine der Masken zwei
Siegelzonen abdeckt.
[0025] Ganz besonders bevorzugt ist es, wenn die er-
ste Siegelzone die erste Kammer und die zweite Kammer
voneinander trennt und eine zweite Siegelzone oder eine
dritte Siegelzone ebenfalls zwei Kammern voneinander
trennt, vorzugsweise die zweite von einer dritten Kammer
oder die erste von einer dritten Kammer. In diesem Fall
befindet sich die Siegelzone ebenfalls am Innenumfang
des Verpackungsbehälters, bevorzugt entlang einer
Achse, insbesondere einer Hochachse von der ersten
Siegelzone beabstandet. Bevorzugt sind sämtliche Sie-
gelzonen konzentrisch zu einer Mittelachse des Verpak-
kungsbehälters angeordnet.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich, wie vorerwähnt, dadurch aus, dass die mindestens
eine Siegelzone mit einer Maske markiert wird, die so
beschaffen ist, dass sie die Siegelzone im Inneren des
Behälterkörpers von dem Ablagern der Beschichtung
schützt und gleichzeitig eine Beschichtung des ersten
und des zweiten, an die Siegelzone bzw. die Maske an-
grenzenden Innenabschnitts des Behälters ermöglicht.
Nach dem Auflegen bzw. Anordnen der Maske wird der
Behälterkörper, noch weiter bevorzugt ausschließlich,
auf seiner Innenseite in Vakuum mit einer Barriereschicht
zum Erhöhen der Durchtrittssperrwirkung gegen Was-
serdampf und/oder Gase und/oder gegen sonstige che-
mische Verbindungen und/oder Elemente beschichtet,
wobei die maskierte Siegelzone frei bleibt von der Be-
schichtung. Der Behälter kann beispielsweise durch
Spritzgießen, Tiefziehen oder Blasformen hergestellt
werden.
[0027] Wie ebenfalls bereits angedeutet, ist es möglich
und sogar bevorzugt, mehrere Siegelzonen vorzusehen,
wobei bevorzugt an jede der Siegelzonen ein beschich-
teter bzw. zu beschichtender Innenabschnitt angrenzt.
Die Siegelzonen können mit separaten Masken maskiert
werden oder alle Siegelzonen mit einer gemeinsamen
Maske oder zumindest Gruppen von Siegelzonen mit ei-
ner gemeinsamen Maske.
[0028] Teil des Verfahrens kann auch das Befüllen des
Verpackungsbehälters mit mindestens einem Füllgut
sein, wobei die Folie an die mindestens eine Siegelzone
gesiegelt wird bevor oder nachdem mindestens eine der
Kammer mit Füllgut gefüllt wurde.
[0029] Ganz besonders zweckmäßig hat es sich her-
ausgestellt, wenn der zu beschichtende Behälterkörper
inline hergestellt wird - es werden dann Behälterkörper
aus einer Formeinrichtung, insbesondere einer Spritz-
guss-, Tiefzieheinrichtung oder Blasformeinrichtung ent-
nommen und dann auf Transportmittel aufgesetzt, mit
denen der zu beschichtende Behälterkörper zu Maskier-
mitteln gefördert wird, dort in seinem Inneren mit minde-
stens einer Maske versehen und dann beschichtet wird,
woraufhin, wie später noch erläutert werden wird, bevor-
zugt eine Demaskierung, d.h. ein Abnehmen der Maske
nach dem Beschichtungsvorgang erfolgt. Die Maskier-

mittel sind also ausgebildet und angesteuert, die Maske
im Inneren des Behälterkörpers benachbart zu bzw. zwi-
schen zwei zu beschichtenden Innenabschnitten anzu-
ordnen.
[0030] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich durch Beschichtungsmittel, umfassend eine Vaku-
umkammer aus, die so ausgebildet ist, dass mit diesem
mindestens ein, mindestens eine Kunststoffschicht um-
fassender oder aus einer Kunststoffschicht bestehender
Behälterkörper auf seiner Innenseite mit einer, bevorzugt
wie zuvor bereits beschrieben ausgebildeten Barrier-
eschicht zum Erhöhen der Durchtrittsperrwirkung gegen
Feuchtigkeit und/oder Gase und/oder eine andere che-
mische Verbindung und/oder Element beschichtbar ist.
Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass den Be-
schichtungsmitteln in einer Transportrichtung des min-
destens einen Behälterkörpers Maskiermittel vorgeord-
net sind, die dazu ausgebildet, angesteuert und bestimmt
sind auf die mindestens eine Siegelzone zum Schutz der-
selben vor einer Beschichtung aufgebracht zu werden.
Die Maskiermittel zum Aufsetzen der Maskierung kön-
nen beispielsweise einen Greifarm umfassen.
[0031] Grundsätzlich ist es möglich, für jede Siegelzo-
ne eine separate Maske vorzusehen. Bevorzugt ist zu-
mindest einer Gruppe, umfassend mindestens zwei Sie-
gelzonen, eine gemeinsame Maske zugeordnet. Noch
weiter bevorzugt werden sämtliche Siegelzonen mit ei-
ner gemeinsamen Maske abgedeckt. Auch ist es denk-
bar, für jeden Behälterkörper eine separate Maske vor-
zusehen, bevorzugt ist es jedoch einer Gruppe aus min-
destens zwei Behälterkörpern mindestens eine gemein-
same Maske zuzuordnen.
[0032] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zusätzlich zu
Maskiermitteln Demaskiermittel zum Abnehmen der min-
destens einen Maske von mindestens einer Siegelzone
nach dem Beschichtungsvorgang vorgesehen sind, wo-
bei es noch weiter bevorzugt ist, Maskiermittel und De-
maskiermittel durch eine gemeinsame Einheit auszubil-
den. Besonders zweckmäßig werden die Masken direkt
nach dem Entfernen von den beschichteten Behälterkör-
per wieder zur Maskierung von zu beschichtenden Be-
hälterkörpern verwendet. Hierbei bietet sich beispiels-
weise ein Vakuumgreifarm an, der die Masken von einer
Demaskierposition zu einer Maskierposition umgibt.
Hierdurch werden Zwischenlager für Masken nicht zwin-
gend benötigt und es wird eine Wiederverwendbarkeit
der Masken gewährleistet, was ökonomische und öko-
logische Vorteile mit sich bringt. Auch ist es denkbar,
zwischen den Maskiermitteln und den Demaskiermitteln
beispielsweise eine Reinigungseinheit für die Masken
vorzusehen.
[0033] Um einen hohen Produktdurchsatz zu gewähr-
leisten, hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, die Be-
hälterkörper geometrisch linear (vorzugsweise transla-
torisch) durch die Beschichtungsmittel durchlaufen zu
lassen, also den Transportweg so auszubilden, dass die
Behälterkörper jeweils eine Position der Beschichtungs-
mittel nur einmal durchlaufen. Hierdurch wird eine durch-
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laufende Produktion ermöglicht und insbesondere ge-
genüber im Stand der Technik beschriebenen Drehtel-
lern ein erhöhter Durchsatz ermöglicht, indem zeitgleich
Behälterkörper aus dem Beschichtungsmittel zu- und ab-
geführt werden können.
[0034] Bevorzugt umfassen die Beschichtungsmittel in
Durchlaufrichtung (Transportrichtung) von Trägereinhei-
ten zum jeweiligen Transport bevorzugt mehrere Behäl-
terkörper zunächst eine Einlassschleuse, dann eine Va-
kuumkammer mit darauf folgender Auslassschleuse.
Durch den linearen Aufbau müssen die Schleusen und
die Kammern nicht zeitgleich aneinander synchronisiert
sein, insbesondere können die Anzahl der Trägereinhei-
ten in den jeweiligen Abschnitten und/oder die Verweil-
dauer der einzelnen Trägereinheiten in den jeweiligen
Abschnitten voneinander abweichen. Ganz besonders
bevorzugt ist es, wenn die erfindungsgemäße Vorrich-
tung Mittel zum Siegeln mindestens einer Folie an min-
destens eine der Siegelzonen, vorzugsweise zum Sie-
geln einer ersten Folie an die erste Siegelzone, umfasst,
so dass dem Beschichtungsvorgang nachgelagert die
Folie an die Siegelzone gesiegelt werden kann.
[0035] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen.
[0036] Diese zeigen:

Fig. 1a eine Schnittansicht einer möglichen
Ausführungsform eines nach dem Kon-
zept der Erfindung ausgebildeten Ver-
packungsbehälters mit insgesamt drei
Siegelzonen, an die jeweils eine Folie
angesiegelt ist,

Fig. 1 b eine Draufsicht auf den Behälterkörper des
Verpackungsbehälters gemäß Fig. 1 a
ohne Folien zur Verdeutlichung der La-
ge der Siegelzonen,

Fig. 2a eine alternative Ausführungsform eines
Verpackungsbehälters mit einer ersten
Siegelzone, die auf einem nicht gestuf-
ten Abschnitt (innere Mantelfläche) ei-
nes Behälterkörpers angeordnet ist,

Fig. 2b eine Draufsicht auf den Behälterkörper
des Verpackungsbehälters gemäß Fig.
2a ohne Folien und

Fig. 3 in einer schematischen Darstellung ei-
nen möglichen Aufbau einer Vorrichtung
zur Herstellung eines Verpackungsbe-
hälters bzw. zum Beschichten eines Be-
hälterkörpers.

[0037] In den Figuren sind gleiche Elemente und Ele-
mente mit der gleichen Funktion mit den gleichen Be-

zugszeichen gekennzeichnet.
[0038] In Fig. 1a ist ein Verpackungsbehälter 100 in
einer Längsschnittansicht dargestellt, wobei der Verpak-
kungsbehälter einen beispielsweise durch Spritzgießen
hergestellten Behälterkörper 8 umfasst, welcher in dem
gezeigten Ausführungsbeispiel aus einer Kunststoff-
schicht aus PE besteht. Alternativ kann der Behälterkör-
per aus einem anderen Material und/oder aus einem
Kunststofflaminat hergestellt sein. In dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist der Behälterkörper 8 rotationssym-
metrisch zu einer Achse A ausgebildet, die in dem kon-
kreten Ausführungsbeispiel eine Hochachse des Ver-
packungsbehälters 1 bildet.
[0039] Der Verpackungsbehälter 100 umfasst zwei
Kammern, nämlich eine erste (obere) Kammer 101 und
zweite (untere) Kammer 102, wobei die beiden Kammern
101, 102 mittels einer ersten Folie 103 voneinander ge-
trennt sind, die im Inneren des Behälterkörpers 3 ange-
ordnet ist und an eine erste, ringförmige Siegelzone 104
gesiegelt (bevorzugt heißgesiegelt) ist.
[0040] Der Behälterkörper 8 ist an seiner Innenseite
beschichtet mit einer im Vakuum erzeugten Barrier-
eschicht 105, die im Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Dik-
kenerstreckung im Nanometerbereich wesentlich dicker
dargestellt ist, um deren Position zu verdeutlichen.
[0041] Die Barriereschicht 5 zur Erhöhung der Durch-
trittssperrwirkung gegen Wasserdampf und/oder Gase
befindet sich sowohl auf einem ersten Innenabschnitt
106 des Behälterkörpers 8, welcher die erste Kammer
101 umfangsseitig begrenzt als auch auf einem zweiten
Innenabschnitt 107, welcher umfangsseitig die zweite
Kammer 102 begrenzt. Erster und zweiter Innenab-
schnitt 106, 107 sind voneinander beabstandet über die
erste Siegelzone 104, die frei ist von der Barriereschicht,
was dadurch erzielt werden kann, dass auf der ersten
Siegelzone 104 während des Beschichtungsvorgangs im
Vakuum auf der ersten Siegelzone 104 eine Maske auf-
liegt.
[0042] Im Hinblick auf die Ausbildung der ersten Folie
103 gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So kann die-
se beispielsweise aus einem siegelfähigen Material, wie
PE bestehen oder mehrschichtig ausgebildet sein und
eine Siegelschicht, zumindest im späteren Siegelbereich
umfassen. So kann es beispielsweise auch um eine Me-
tallfolie mit einem randseitigen PE-Auftrag oder einer
vollflächigen PE-Schicht handeln. Selbstverständlich
können auch alternative Siegelschichten zum Einsatz
kommen.
[0043] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist der
Behälterkörper 8 im Bereich der Siegelzone 104 gestuft
ausgebildet - anders ausgedrückt befindet sich die erste
Siegelzone 104 auf einer inneren Ringstufe 108, die in
dem gezeigten Ausführungsbeispiel sowohl winklig zum
ersten Innenabschnitt als auch winklig zum zweiten In-
nenabschnitt verläuft. In dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die Siegelzone 104 in einer Radialebene zur Ach-
se A angeordnet, verläuft also rechtwinklig zur Achse A.
[0044] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst
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der Verpackungsbehälter 100 zusätzlich zu der ersten
Folie 103 eine zweite Folie 109, mit welcher die erste
Kammer 101 auf der der ersten Folie 103 gegenüberlie-
genden Seite verschlossen ist. Die zweite Folie 109 ist
an einer zweiten Siegelzone 110 festgelegt, die ebenfalls
frei von der Barriereschicht 105 ist und die in dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel nach außen gewandt ist.
Konkret befindet sich die zweite Siegelzone 110 stirnsei-
tig auf einen stirnseitigen Ringkragen 111 des Behälter-
körpers 108. Auch diese zweite Siegelzone 110 ist wäh-
rend des Beschichtungsvorgangs maskiert, um eine Ab-
lagerung der Barriereschicht 105 zu verhindern.
[0045] Zu erkennen ist, dass die erste und die zweite
Siegelzone konzentrisch zur Achse A angeordnet und
entlang der Achse A voneinander beabstandet sind.
[0046] Des Weiteren ist eine dritte Folie 112 vorgese-
hen, die die zweite Kammer gegenüberliegend der ersten
Folie 103 verschließt. Die dritte Folie ist an eine dritte
Siegelzone 113 gesiegelt, die sich auf der Innenseite des
Behälterkörpers 8 befindet und in Richtung zweiter Kam-
mer gerichtet ist. Die dritte Siegelzone 113 befindet sich
auf einem umlaufenden, endseitigen Innenring 114 bzw.
Bodenring des Behälterkörpers 8.
[0047] Sämtliche Folien 103, 109 und 112 können aus
dem gleichen Material oder aus unterschiedlichen Mate-
rialien oder Materialkombinationen ausgebildet sein.
Wesentlich ist, dass die Folien bzw. zumindest eine Fo-
lienschicht siegelfähig ist, um an der entsprechenden
Siegelzone angesiegelt zu werden.
[0048] In Fig. 1b ist der Behälterkörper 8 zur Herstel-
lung des Verpackungsbehälters 100 gemäß Fig. 1a in
einer Draufsicht gezeigt. Folien sind (noch) nicht vorhan-
den. Der Behälterkörper 8 ist bereits beschichtet mit einer
Barriereschicht 105, wobei sich die Barriereschicht 105
ausschließlich auf einem ersten und einem zweiten In-
nenabschnitt 106, 107 befindet, die jeweils eine Kammer
101, 102 umfangsseitig beim fertigen Verpackungsbe-
hälter 100 begrenzen. Zwischen den Innenabschnitten
106, 107 befindet sich die erste ringförmige Siegelzone
104, die durch Maskierung frei gehalten wurde von der
Barriereschicht 105, und die an die Innenabschnitte 106,
107 angrenzt. Ebenso zu erkennen sind die zweite und
die dritte Siegelzone 110, 113, die jeweils auch an einen
beschichteten Innenabschnitt angrenzen und frei von der
Barriereschicht 105 sind.
[0049] Im Folgenden wird das Ausführungsbeispiel ge-
mäß in Fig. 2a und 2b erläutert, wobei zur Vermeidung
von Wiederholung im Wesentlichen nur auf die Unter-
schiede zu dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1a
und 1b eingegangen wird. Im Hinblick auf die Gemein-
samkeiten wird auf die Fig. 1 a und 1 b mit zugehöriger
Figurenbeschreibung verwiesen.
[0050] Zu erkennen ist, dass der Verpackungsbehälter
100 gemäß Fig. 2a im mittleren Bereich keine Stufe um-
fasst, sondern in dem gezeigten Ausführungsbeispiel
durchgehend konisch ausgebildet ist. Eine durchgehend
zylindrische Ausbildung ist alternativ denkbar. Folglich
befindet sich die erste Siegelzone 104 nicht auf einem

gestuften Absatz, sondern an der Innenmantelfläche,
d.h. die erste Siegelzone 104 verbindet stufenlos die mit
einer Barriereschicht 105 beschichteten Innenabschnitte
106, 107.
[0051] Die weiteren Folien 109, 112 und Siegelzonen
110, 113 sind analog dem ersten Ausführungsbeispiel
ausgebildet und angeordnet.
[0052] Um die erste Folie 103 an dem nicht gestuften
Bereich des Behälterkörpers 8 anordnen zu können, ist
die erste Folie 103 napfförmig ausgebildet und umfasst
einen in dem gezeigten Ausführungsbeispiel wannenför-
mig nach oben umgelegten Siegelrand 115.
[0053] Aus Fig. 2b ergibt sich die Lage der Siegelzonen
104, 110 und 113 in einer Draufsicht.
[0054] In Fig. 3 ist schematisch eine Vorrichtung zur
Herstellung von beispielhaft in den Fig. 1a und 2a ge-
zeigten Verpackungsbehältern bzw. zur Beschichtung
von Behälterkörpern 8 gezeigt. Die Vorrichtung umfasst
Transportmittel 1 mit einem ersten und zweiten Trans-
portabschnitt 2, 4, in dem konkreten Ausführungsbeispiel
ausgebildet durch zwei Fließbänder. Auf den Fließbän-
dern werden Trägereinheiten 6 befördert. In diesen Trä-
gereinheiten 6 befinden sich Behälterkörper 8, die durch
Zuführmittel 20 und Entnahmemittel 24 in die Trägerein-
heiten 6 hinein bzw. aus den Trägereinheiten 6 hinaus-
befördert werden. Die Zuführmittel 20 und die Entnah-
memittel 24 sind in dem konkreten Ausführungsbeispiel
durch einen Greifarm mit Saugnäpfen realisiert.
[0055] Die Vorrichtung umfasst Maskiermittel 10 und
Demaskiermittel 12, mit denen Masken 14 an die Behäl-
terkörper angebracht, insbesondere aufgesetzt werden
bzw. von diesen entfernt werden können. Zudem umfasst
die Vorrichtung Beschichtungsmittel 16 auf dem ersten
Transportabschnitt 2, die eine Einlassschleuse 17, eine
Vakuumkammer 18, und eine Auslassschleuse 19 um-
fassen.
[0056] Zum Beschichten der Behälterkörper 8 werden
die zu beschichtenden Behälterkörper 8 durch die Zu-
führmittel 20 der Vorrichtung in eine Zuführposition 22
zugeführt. Die Zuführmittel 20 platzieren die Behälterkör-
per direkt in Trägereinheiten 6, die wiederum durch
Transportmittel, hier ausgebildet durch ein erstes und ein
zweites Förderband 2 und 4, auf einem Transportweg
weitergeführt werden.
[0057] Der Transportweg setzt sich zusammen aus
zwei, bevorzugt gleichlangen Teilabschnitten, die zuein-
ander weiter bevorzugt parallel angeordnet sind und um
180° zueinander gedrehte Richtungen, d.h. entgegenge-
setzt verlaufen, wobei der erste Teilabschnitt dem ersten
Förderband und der zweite Teilabschnitt dem zweiten
Förderband zugeordnet ist.
[0058] Auf dem Transportweg durchlaufen die Träge-
reinheiten 6 zunächst eine Maskierposition, in der die
Behälterkörper mit Masken 14 versehen werden. Die Mit-
tel sind dabei derart ausgebildet, dass mit diesen zumin-
dest eine Maske im Inneren des Behälterkörpers auf ei-
ner von einer Barrierebeschichtung freizuhaltenden er-
sten Siegelzone platzierbar ist, die angeordnet ist zwi-
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schen zwei zu beschichtenden Innenabschnitten des Be-
hälterkörpers 8. Die Masken 14 liegen mit Auflageflächen
auf den Behälterkörpern auf und decken somit die Be-
hälterkörper 8 ab um so zu bewirken, dass mindestens
eine im Inneren angeordnete erste Siegelzone 104 nicht
beschichtet wird.
[0059] Auf dem Transportweg gelangen die Trägerein-
heiten 6 in die Beschichtungsmittel 16. Zunächst wird der
Umgebungsdruck in der Einlassschleuse 17 auf den
Druck der Vakuumkammer 18 angepasst. In der Vaku-
umkammer wird beispielsweise mittels eines PECVD-
Verfahrens eine Siliziumoxidschicht aufgebracht, welche
in der Zeichnung durch Schraffur der entsprechenden
Behälterkörper dargestellt ist. Zu erkennen ist, dass eine
erste Siegelzone 104 der Behälterkörper frei ist von der
Barriereschicht 105, die sich in zwei von der ersten Sie-
gelzone 104 getrennten Innenabschnitten des Behälter-
körpers 8 befindet.
[0060] Nach der Beschichtung wird in der Aus-
lassschleuse 19 der Umgebungsdruck der Trägereinhei-
ten 6 wieder an den atmosphären Druck angepasst.
[0061] Die Trägereinheiten 6 wechseln so dann durch
nicht dargestellte erste Übergabemittel vom ersten
Transportabschnitt aus dem zweiten Transportabschnitt.
[0062] Hier werden die Masken 14 (ein- oder mehrtei-
lige Masken) wieder von den Trägereinheiten 6 entfernt
und anschließend die beschichteten Behälterkörper 8
durch Entnahmemittel 24 aus den Trägereinheiten 6 ent-
nommen. Die beschichteten Behälterkörper können nun
befüllt sowie mit Folien versehen werden, die an die von
der Barriereschicht 105 frei gehaltenen Siegelzonen an-
gesiedelt werden können.
[0063] Entsprechende Füll- und Siegelapparaturen
zur Applizierung der Folien im Behälterkörper 8 sind nicht
dargestellt.
[0064] Die Maskiermittel 10 und die Demaskiermittel
12 können bevorzugt durch eine gemeinsame Einheit
ausgebildet werden. Diese bringt dann vorzugsweise die
Masken 14 an die Behälterkörper 8 in der Maskierposi-
tion 11 an und entnimmt die Masken in der Demaskier-
position 13. Die Maskierposition 11 und die Demaskier-
position 14 liegen nahe beieinander und befinden sich
senkrecht zur Transportrichtung auf einer Linie, wodurch
die gemeinsame Einheit zum Maskieren und Demaskie-
ren die Masken mit wenig Aufwand von der Maskierpo-
sition 11 zur Demaskierposition 14 fördern kann, wo sie
möglichst unmittelbar wieder zum Maskieren von Behäl-
terkörpern 8 verwendet werden.

Bezugszeichenliste

[0065]

1 Transportmittel
2 erstes Förderband
4 zweites Förderband
6 Trägereinheit
8 Behälterkörper

10 Maskiermittel
11 Maskierposition
12 Demaskiermittel
13 Demaskierposition
14 Maske
16 Beschichtungsmittel
17 Einlassschleuse
18 Vakuumkammer
19 Auslassschleuse
20 Zuführmittel
22 Zuführposition
24 Entnahmemittel
100 Verpackungsbehälter
101 erste Kammer
102 zweite Kammer
103 erste Folie
104 erste Siegelzone
105 Barriereschicht
106 erster Innenabschnitt
107 zweiter Innenabschnitt
108 Ringstufe
109 zweite Folie
110 zweite Siegelzone
111 Ringkranz
112 dritte Folie
113 dritte Siegelzone
114 Innenring
115 Siegelrand

A Achse

Patentansprüche

1. Verpackungsbehälter mit einem mindestens eine
Kunststoffschicht umfassenden oder aus einer
Kunststoffschicht bestehenden, mit einem ersten In-
nenabschnitt (106) eine erste Kammer (101) und mit
einem zweiten Innenabschnitt (107) eine zweite
Kammer (102) begrenzenden Behälterkörper (8),
umfassend eine im Inneren des Behälterkörpers (8)
angeordnete erste Siegelzone (104), an die eine die
erste Kammer (101) von der zweiten Kammer (102)
trennende erste Folie (103) gesiegelt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Innenabschnitt (106) und der zweite
Innenabschnitt (107) mit einer im Vakuum erzeugten
Barriereschicht (105) zum Erhöhen der Durchtritt-
sperrwirkung gegen mindestens eine chemische
Verbindung und/oder mindestens ein chemisches
Element versehen sind, und dass der erste Innen-
abschnitt (106) von dem zweiten Innenabschnitt
(107) über die erste Siegelzone (104) beabstandet
ist, die frei von der Barriereschicht (105) ist.

2. Verpackungsbehälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Siegelzone (104) den ersten Innen-
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abschnitt (106) und den zweiten Innenabschnitt
(107) stufenlos miteinander verbindet, oder dass die
erste Siegelzone (104) an einem winklig zum ersten
und/oder zweiten Innenwandabschnitt verlaufenden
Innenumfangsschulter des Behälterkörpers (8) aus-
gebildet ist.

3. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine von der ersten Siegelzone (104) beab-
standete zweite Siegelzone (110) vorgesehen ist,
die frei von der Barriereschicht (105) ist und an die
eine zweite Folie (109) gesiegelt ist, die bevorzugt
die erste oder die zweite Kammer (101, 102) be-
grenzt.

4. Verpackungsbehälter nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Siegelzone (110) an den ersten In-
nenabschnitt (106) oder an den zweiten Innenab-
schnitt (107) angrenzt.

5. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 3
oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Siegelzone (110) im Inneren des
Behälterkörpers (8) angeordnet ist, oder an einem,
insbesondere stirnseitigen, bevorzugt ringkragen-
förmigen Außenabschnitt.

6. Verpackungsbehälter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine dritte Siegelzone (113), die
frei ist von der Beschichtung vorgesehen ist, an die
eine dritte Folie (112) gesiegelt ist, die die erste oder
die zweite oder eine, von einem, vorzugsweise mit
der Beschichtung versehenen, dritten Innenab-
schnitt des Behälterkörpers (8) begrenzte dritte
Kammer begrenzt und/oder die die zweite Kammer
(102) von der dritten Kammer trennt.

7. Verpackungsbehälter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtung auf ihrer Innenseite und/oder
die, vorzugsweise nicht mit der Beschichtung verse-
hene Außenseite des Beschichtungskörpers mit ei-
ner Lackschicht beschichtet ist.

8. Verfahren zum Herstellen eines Verpackungsbehäl-
ters (100) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che mit den Schritten:

- Bereitstellen eines, vorzugsweise spritzgegos-
senen, geblasenen oder tiefgezogenen, minde-
stens eine Kunststoffschicht umfassenden oder

aus einer Kunststoffschicht bestehenden Behäl-
terkörpers (8),
- Maskieren eines im Inneren des Behälterkör-
pers (8) angeordnete erste Siegelzone (104), an
die in einem späteren Verfahrensschritt eine er-
ste Folie (103) gesiegelt werden kann, die dann
eine von einem ersten Innenabschnitt (106) des
Behälterkörpers (8) begrenzte erste Kammer
(101) von einer von einem zweiten Innenab-
schnitt (107) des Behälterkörpers (8) begrenzte
zweite Kammer (102) trennt,
- Beschichten des Behälterkörper (8) auf seiner
Innenseite im Vakuum mit einer Barriereschicht
(105) zum Erhöhen der Durchtrittsperrwirkung
gegen Wasserdampf und/oder Gase, so dass
die an die an erste maskierte Siegelzone (104)
angrenzenden Innenabschnitte (106, 107) (er-
ste und zweiter Innenabschnitt) mit der Barrier-
eschicht (105) beschichtet werden und die erste
Siegelzone (104) aufgrund der Maskierung frei
bleibt von der Barriereschicht (105).

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor dem Beschichten mehrere Siegelzonen
(104, 110, 113), an die vorzugsweise jeweils minde-
stens ein zu beschichtender Innenabschnitt (106,
107) angrenzt, maskiert werden, insbesondere mit
einer gemeinsamen Maske (14).

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Folie (103) an die erste Siegelzone
(104) gesiegelt wird, vor oder nach dem Befüllen der
ersten oder der zweiten Kammer (101, 102) mit Füll-
gut.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Herstellen des Behälterkörpers (8) inline
mit dem Beschichten erfolgt.

12. Vorrichtung zum Herstellen, insbesondere Be-
schichten eines Verpackungsbehälters (100) nach
einem der Ansprüche 7 oder 8 und/oder zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche
8 bis 11, umfassend Beschichtungsmittel (16) mit
einer Vakuumkammer (18), die so ausgebildet sind,
dass mit diesen mindestens ein, mindestens eine
Kunststoffschicht umfassender oder aus einer
Kunststoffschicht bestehender Behälterkörper (8)
auf seiner Innenseite mit einer Barriereschicht (105)
zum Erhöhen der Durchtrittsperrwirkung gegen min-
destens eine chemische Verbindung und/oder ein
chemisches Element beschichtbar ist, sowie den Be-
schichtungsmitteln (16) in einer Transportrichtung
des mindestens einen Behälterkörpers (8) vorgeord-
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nete Maskiermittel (10), mit denen eine Maske (14)
auf eine im Inneren des Behälterkörpers (8) zwi-
schen einem ersten und einem zweiten zu beschich-
tenden Innenabschnitt (106, 107) angeordnete erste
Siegelzone (104) aufbringbar ist, die die Siegelzone
(104, 110, 113) während der Beschichtung der an
die erste maskierte Siegelzone (104) angrenzenden
Innenabschnitte (106, 107) mit der Barriereschicht
(105) von der Barriereschicht (105) frei hält.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Maskierungsmittel zum Maskieren einer
zweiten, von der ersten Siegelzone (104) beabstan-
deten Siegelzone (110) ausgebildet sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass den Beschichtungsmitteln (16) Demaskie-
rungsmittel zum Abnehmen der Maske (14) von der
ersten und/oder der zweiten Siegelzone (104, 110)
zugeordnet sind.

15. Vorrichtung nach einem der 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung Mittel zum Siegeln einer ersten
Folie (103) an die erste Siegelzone (104) und/oder
zum Siegeln einer zweiten Folie (109) an die zweite
Siegelzone (110) umfasst.
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